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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 25. Mai 1984 

am 15. Mai 1985 eingereichte europaische Patentanmeldung 

85 200 782.2 (Veröffentlichungsnuinmer 162 525) wurde durch 

Entscheidung der Prüfungsabteilung 2.2.02.056 des 

Europäischen Patentamts vom 23. September 1988 zurück-

gewie sen. 

Dieser Entscheidung lagen der am 9. März 1988 eingegangene 

Anspruch 1 und die ursprunglichen.AnsprUche 3 bis 7, 

umnumeriert in 2 bis 6, zugrunde. 

Sie wurde damit begrundet, dal3 der Gegenstand des 

Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenuber 

dem durch folgende Druckschrift gegebenen Stand der 

Technik beruhe: 

IEEE Transactions on Consumer Electronics, CE-28 

Nr. 3, August 1982, S. 383 bis 392, 	* 

wobei ferner die folgenden von der Anmelderin zur Stutzung 

ihres Vorbringens in das Verfahren eingefuhrten 

Druckschriften berucksichtigt wurden: 

IEEE Journal of Solid State Circuits, SC-3 Nr. 4, 

Dezember 1968, S. 353 bis 365 

Electronic Components and Applications, Vol. 4 No. 1, 

November 1981, S. 14, 21, 22. 

Dasselbe gelte im übrigen für die ursprünglichen 

Ansprüche 3 bis 5, nuninehr 2 bis 4. 
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2 	 T 610/88 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 
3. November 1988 eingegangene und bezahite Beschwerde in 
vollem Uinfang. 

Zusanlmen mit einer am 24. November 1988 eingegangenen 
Beschwerdebegrndung reichte die Beschwerdeführerin auch 
einen neuen Anspruch 1 em. 

Am 8. September 1989 wurde - auf einen entsprechenden 
Hilfsantrag hin - mündliche Verhandlung für den 
19. Dezember 1989 anberaumt und in einer beigefügten 
I4itteilung die vorläufige Neinung der Kaminer vertreten, 
der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe nicht auf 
erfinderischer Tätigkeit und die Kammer habe ferner 
Bedenken, ob ein auf den Gegenstand des ursprünglichen 
Anspruchs 6, jedoch ohne das Merkmal des ursprünglichen 
Anspruchs 3, auf den der Anspruch 6 rückbezogen war, 
gerichteter Anspruch zulässig ware. 

Hierauf erwidernd und auf eine weitere Mitteilung der 
Kammer hin reichte die Beschwerdeführerin einen neuen 
Anspruch 1 zuin Hauptantrag und einen neuen Anspruch 1 als 
Hilfsantrag I em, der inhaltlich dem ursprünglichen 
Anspruch 6 ohne das Merkmal des Anspruchs 3 entspricht, 
sowie einen neuen Anspruch 1 als Hilfsantrag II, der dem 
ursprünglichen Anspruch 6 vollinhaltlich entspricht. 

Anspruch 1, Hauptantrag, lautet wie folgt: 

"FM-Quadraturdemodulator, in weichem mit Hilfe eines 
Schwingkreises (6) eine frequenzabhängige Phasenver- 
schiebung zwischen den den beiden Eingangen einer 
Multiplizierstufe (5) zugeführten Signalen erzeugt wird, 
wobei die Summe der Ausgangsstrôme der Nultiplizierstufe 
zumindest nãherungsweise konstant ist und das Ausgangs-
signal aus der Differenz (AU) zwischen den Ausgangs- 
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3 	T 610/88 

spannungen der Multiplizierstufe abgeleitet wird, mit 

Mittein der Verringerung der durch die nichtlineare 

Phasenkennlinie des Schwingkreises bewirkten 

Verzerrungen, 

dadurch gekennzeichnet, daB die zur Verringerung der durch 

die nichtlineare Phasenkennlinie des Schwingkreises 

bewirkten Verzerrungen vorgesehenen Mittel eine mit den 

Ausgangsströmnen (LI) der Multiplizierstufe (5) gespeiste 

Schaltung sind, deren Ausgangsspannung (AU) al's Funktion 

des Eingangsstromes (iI) wenigstens nàherungsweise den 

inversen Verlauf hat wie die Amplitude der Ausgangsstrome 

(cXI) der Multiplizierstufe als Funktion der Frequenz-

abweichung (Af) des zu demnodulierenden Eingangssignals von 

einem Nennwert und die zwei entsprechend dimensionierte 

Diodenzweige (9, 10) umfaBt, wobei jeweils einer der 

Ausgangssträme der Multiplizierstufe einem der beiden 

Diodenzweige zugefuhrt und die Differenzspannung (AU) an 

den Diodenzweigen abgegriffen wird." 

VI. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden 

Unterlagen zu erteilen: 

Beschreibung: 

S. 1, eingegangen am 9. November 1989, 

S. 3 ab Zeile 29 bis S. 10 wie verôffentlicht (S. 2 fällt 

aus), jedoch mit redaktionellen Korrekturen auf S. 4 

Zeile 11 ("vorzugsweise"), S. 5 Zeile 23 ("Linien der"), 

S. 6 Zeile 33 ("Al") und S. 8 Zeile 7 ("bzw. 36 11 ); 

I 
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4 	T 610/88 

Ansprüche: 

Hauptantrag: Anspruch 1, eingegangen am 9. November 1989, 

Ansprüche 3 bis 7, wie veröffentlicht, jedoch umnumeriert 

in 2 bis 6 (mit entsprechender Anderung der 

Ruckbeziehung); 

Hilfsantrag I: Anspruch 1 (I), eingegangen am 

9. November 1989, 

Ansprüche 3 bis 5 und 7, wie veröffentlicht, jedoch 

uiunumeriert in 2 bis 5; 

Hilfsantrag II: Anspruch 1 (II), eingegangen am 

9. November 1989, 

Anspruche 4, 5 und 7, wie veröffentlicht, jedoch 

umnumeriert in 2 bis 4; 

Zeichnungen: 

Blatt 1, wie verôffentlicht, 

Blatt 2, eingegangen am 27. September 1989. 

VII. 	Zur Begründung des Hauptantrags trägt sie im wesentlichen 

folgendes vor: 

Die beanspruchte Läsung des aus den Druckschriften C und A 

bekannten Problems der Kompensation von Nichtlinearitäten 

eines gattungsgemãl3en FM-Quadraturdemodulators 1st vóllig 

verschieden von den aus C und A bekannten Lósungen: Nach C 

verringert ein besonderer Phasenschieber die Erzeugung der 

dritten Harmonischen; nach A wird sie kompensiert durch 

Rückführung einer in einer nachgeschalteten Stufe 

erzeugten zweiten Harmonischen und Mischung derselben mit 

der Grundschwingung un Multiplizierer. Die an die Ausgänge 
des Multiplizierers angeschlossenen Dioden (Figur 4 in A) 

haben eine völlig andere Aufgabe und sind daher auch 

anders diinensioniert: Sie dienen der Kompensation der 

Nichtlinearitát der nachgeschalteten Audio-Stufe; dasselbe 

1st bei B der Fall. 

04568 	 . . . 1... 



5 	 T 610/88 

Selbst wenn es zum aligemeinen Fachwissen gehärt, 
Verzerrungen einer nichtlinearen Schaltung durch einen 
Vierpol mit myers nichtlinearem Ubertragungsverhalten zu 
kompensieren, und selbst wenn es naheliegen soilte, dieses 
Wissen auf einen gattungsgemãBen FM-Quadraturdemodulator 
anzuwenden, so 1st durch keine der Entgegenhaltungen 
angeregt, dies in der beanspruchten Weise durch je elne an 
die beiden Gegentaktausgânge angeschlossene stroingespeiste 
Diode zu tun, wobei die Spannungsdifferenz abgegriffen 
wird, und zwar schon deswegen nicht, well Dioden urn 
speziellen Fall, der hier zugrunde liegt, wegen ihrer 
asyrnetrischen Kennlinie nicht ohne weiteres dafür geeignet 
erscheinen. 

VIII. Am 23. November 1989 wurde der Termin für die anberaumte 
niündliche Verhandlung abgesetzt. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Gegen die Unterlagen gemàB Hauptantrag bestehen keine 
wesentlichen formalen Bedenken. 

Der Anspruch 1 beruht inhaitlich auf dem ursprünglichen 
Anspruch 2. Die abhàngigen Ansprüche bedürfen lediglich 
elner Anpassung hinsichtlich der Gattungsbezeichnung. 

Die Anderungen der Beschreibung bewegen sich liii Rahmen von 
Regel 27 (1) c) und d) EPTJ. Sie bedarf lediglich der 
Berichtigung von Schreibfehlern. 

j 
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3. 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemãB Hauptantrag ist nicht 
nur neu, sondern als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend 
anzusehen. 

Zu diesem Ergebnis ist die Kammer un wesentlichen aufgrund 
folgender Erwägungen gelangt: 

	

3.1 	Würden die an den Multiplizierer gemaB Druckschrift A, 
Figur 4, angeschlossenen Dioden die angestrebte 
Koinpensation der durch die Nichtlinearitàt des FM-
Quadraturdemodulators erzeugten Verzerrungen bewirken, so 
ware der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht mehr neu 
anzusehen. 

Letzteres hat aber selbst die Prüfungsabteilung nicht 
behauptet, obwohl sie ineint, daB die fraglichen Dioden 
beim beanspruchten und beim bekannten FM-Quadratur-
demodulator, da sie in gleicher Konfiguration vorhanden 
sind, zwangsläufig auch die gleiche Wirkung aufweisen. 

In der Tat liegt mangeinde Neuheit nicht vor. Wie aus dem 
Text auf S. 386 der Druckschrift A hervorgeht, werden die 
Verzerrungen, speziell "third harmonic distortion" (THD), 
wie folgt kompensiert. 

Ein Zweiweggleichrichter am Ausgang erzeugt ein Kompen-
sationssignal, das die doppelte Frequenz enthàlt. Dieses 
wird im Multiplizierer mit demn die Grundschwingung und die 
dreifache Frequenz enthaltenden Signal multiplikativ 
gemischt. Die Mischung mit der ersteren Komponente ergibt 
eine Komnponente der dreifachen Frequenz, welche die 
infolge der Verzerrungen vorhandene Komponente der drei-
fachen Frequenz kompensiert. GemaB "Equation 5" und dem 
folgenden Satz ist am Ausgang des Multiplizierers, d. h. 
an den Dioden, in erster Naherung nur noch die zweite, 
aber keine dritte Harnionische mehr vorhanden. 
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7 	 T 610/88 

Darausfolgt eindeutig, daB die Dioden weder beabsichtigt 

noch zwangsläufig die beiin Anmeldungsgegenstand erstrebte 

Funktion haben. Wenn untersteilt würde, daB .sie eine 

"gleiche Wirkung" ausüben, dann kOnnte dies allenfalls in 

dent Sinne richtig sein, daB sie das Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein der dritten Harmonischen beeinflussen. 

Dies würde aber darauf hinauslaufen, daB die Dioden von A 

eine dart gar nicht inehr vorhandene dritte Harnionische 

erst wieder erzeugen, also das Gegenteil dessen, was sie 

belt Anineldungsgegenstand bewirken. Eine soiche Unter-

stellung erschiene aber ebenso wenig gestützt.wie die 

Annahme einer tatsächlich gleichen Wirkung. 

Was mit den Dioden am Ausgang des Multiplizierers in 

Fig. 4 von A tatsächlich bezweckt wird, ist nicht explizit 

angegeben. Die Annahme, daB sie eine Entzerrung der 

nachgeschalteten Audiostufe bewirken sollen, erscheint 

aber nicht unvernunftig und ware durch Druckschrift B, 

insbes. Fig. 2 und 3, gestutzt. 

Somit ist festzustellen, daB der beanspruchte FM-

Quadraturdeinodulator sich schon dadurch voin bekannten 

unterscheidet, daB ihm die dort vorgesehene 

Rückkopplungsschaltung fehit, und dies ist der Grund 

dafUr, daB die Dioden belt Anineldungsgegenstand eine 

Wirkung haben, die sie beim Bekannten gar nicht haben 

kônnen. 

Ferner ist festzustellen, daB der Anspruch 1 jetzt kiar 

angibt, daB die Diodenzweige "entsprechend" dieser 

Funktion "diniensioniert" sein müssen, also zur Erzielung 

einer Wirkung, die sie beim Bekannten auch nicht haben 

sollen. 

04568 	 . 
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8 	 T 610/88 

Sein Gegenstand ist daher neu. 

	

3.2 	Es ist allerdings noch zu prüfen, ob A irgendeine Anregung 
dazu geben kännte, die beiden Diodenzweige anders, als es 
die Kompensation der Nichtlinearität der Audiostufe 
erfordert, zu diniensionieren, nämuich so wie es die 
Kompensation der Nichtlinearitãt des FM-Quadratur-
demodulators erfordert. 

Eine solche Anregung ist ersichtlich keiner Stelle der 
Entgegenhaltung A entnehmbar. 

	

3.3 	Hinzu koinmt folgendes: 

Es ist unbestritten allgeiueines Fachwissen, daB die durch 
Nichtlinearitãten einer Schaltung hervorgerufenen 
Verzerrungen gleichermaBen durch einen nachgeschalteten 
Vierpol inverser Ubertragungscharakteristik wie durch 
einen vorgeschalteten Vierpol kompensiert werden können. 

Angewendet auf den gattungsgemäBen FM-Quadraturdemodulator 
würde dieses ailgemeine Fachwissen bedeuten, daB es als 
fachmãnnische Alternative zu der in Figur 4 von A 
gezeigten Kompensationsschaltung (Zweiweggleichrichter, 
Rückführung zum Multiplizierer) angesehen werden müBte, 
dem Multiplizierer einen Kompensationsvierpol entweder 
vor- oder nachzuschalten. 

Betrachtet man aber die erstere dieser beiden 
Moglichkeiten, so ist sofort ersichtlich, daB der Fachmann 
niemals auf die Idee käme, hierfür Dioden zu verwenden, 
weil eine dem FM-Quadraturdemodulator vorgeschaltete 
Kompensationsschaltung auf die Frequenz und nicht auf 
Spannung oder Strom einwirken mUBte und Dioden hierfür 
nicht in Frage kämen. 
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9 	T 610/88 

Schon wegen dieser also nicht generell geltenden Eignung 

von Dioden würdeder Fachinann nach Ansicht der Kammer 

Dioden im Falle einer Kompensationsschaltung für einen FM-

Quadraturdemodulator überhaupt nicht, also auch nicht in 

einem nachgeschalteten Kompensationsvierpol, in Betracht 

ziehen. 

	

3.4 	un Falle eines nachgeschalteten Kompensationsvierpols 
wurde der Fachmann überdies entsprechend der zu 

kompensierenden symmetrisch nicht-linearen Charakterisik 

des FM-Quadraturdemodulators (Fig. 2 in A) eine Schaltung 

mit myers symmetrisch nichtlinearer Charakteristik 

wàhlen. Hierfür bietet sich jedoch eine einfache Dioden-

schaltung wegen ihrer unsymmetrischen Stroin/Spannungs-

Kennlinie nicht ohne weiteres an. 

	

3.5 	Zu weiteren Uberlegungen seitens des Fachmannes, die ihn 

trotzdem zu den beanspruchten Diodenzweigen führen 

kännten, besteht aber keine Veranlassung. 

Die beanspruchte Lôsung, an jede der Ausgangsleitungen 

einen entsprechend der Aufgabenstellung dimensionierten, 

stromgespeisten Diodenzweig gegen Masse anzuschlie8en, 

deren Spannungsdifferenz das Ausgangssignal darstelit, 

erscheint daher aufgrund des durch A und B gegebenen 

Standes der Technik und des ailgemeinen Fachwissens nicht 

nahel iegend. 

	

3.6 	Die Druckschrift C àndert hieran nichts, da sie dem 

Anmeldungsgegenstand noch weniger nahekommt als A. 

	

3.7 	Es besteht auch keine Veranlassung, auf eine der im 

Recherchenbericht noch genannten Druckschriften 

zurückzugreifen. 
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3.8 	Bei diesem Sachverhalt 1st es als nicht durch den Stand 

der Technik nahegelegt anzusehen, bei einem F14-Quadratur-

demodulator gemãB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 die zur 

Verringerung der Verzerrungen vorgesehenen Mittel, 

abweichend von den aus C und A bekannten Lôsungen für 

diese Aufgabe, durch dem Multiplizierer nachgeschaltete 

stromgespeiste Diodenzweige zu realisieren, die abweichend 

von den aus A und B an sich bekannten Diodenzweigen so 

dimensioniert sind, daB sie die bei dem FM-Quadratur- 

demodulator auftretende Aufgabe läsen, wie dies im 

kennzeichnenden Teil des Anspruchs angegeben 1st. 

Der Anspruch 1 gemà8 Hauptantrag ist damit gewährbar und 

mit ihm sind es die auf besondere Ausführungsformen 

gerichteten abhängigen Ansprüche. 

4. 	Die Hilfsanträge sind damit gegenstandsios. 

Es kann insbesondere dahingesteilt bleiben, ob der 

Anspruch 1 gemäB Hilfsantrag I gegen Art. 123 (2) EPU 

verstä8t. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 

Auflage, das nachgesuchte Patent auf der Grundlage 

folgender Unterlagen gemä8 Hauptantrag zu erteilen: 

V. 
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Beschreibung S. 1, eingegangen am 9. November 1989, 

unter Berichtigung von Schreibfehlern in Zeile 3 

("IEEE") und 4 (Nr.), 
Seite 3, ab Zeile 29 bis Seite 10, wie 
veröffentlicht, jedoch mit den unter VI. angegebenen 

Korrekturen; 

- 	Anspruch 1 "Hauptantrag", eingegangen am 

9. November 1989, 
Ansprüche 3 bis 7, wie veräffentlicht, jedoch mit den 

unter VI. angegebenen Anderungen (Nuimnern und 

Ruckbeziehung) sowie unter Anpassung der Gattungs-

bezeichnung ("FM-Quadraturdeinodulator"); 

- 	Zeichnungen, Blatt 1, wie veröffentlicht, 

Blatt 2, eingereicht am 27. September 1989. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 
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